
15. Wasserforum Bayern am  29. April 2015 beim Landesamt für Umwelt in Augsburg  
Nachbereitung und Statements der Verbände 

 Mein Redebeitrag im Kontext des als Dialogform gestalteten  Informationstreffens von 
Wasserschutz-  und Wassernutzungsinteressenten aus den Bereichen Umwelt und Naturschutz,  

Fischerei, Kommune, Land- und Forstwirtschaft, Wassersport und Wasserkraft zu wichtigen 
Fragen der Gewässerbewirtschaftung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie und des 

Hochwasserrisikomanagements  (WRRL- und HWRM-RL -Vollzug)  
   

 

  

 

  

 

  

Der Risikobegriff nach dem 

Risikowissenschaftler Helten (1994): 

„Risiko ist das Informationsdefizit über das 

Erreichen von Zielen.“ 

Wo stehen wir beim Wasser für die gemeinsame Zielsetzung 

Ökologie (WRRL) und Hochwasser (HWRM-RL)? 
 

Von bestehenden, ineinander greifenden Wassernutzungen, Wasserausbauten, 

punktuellen und diffusen Belastungen wird im Einzelfall kaum abgerückt. Weder 

ökologische noch hochwasserspezifische Risiken werden gemeinsam betrachtet. 

Wegen der Nichtkoordinierung von Einzelinteressen können die geforderten Synergien 

nicht herbeigeführt werden. Idealtypische Organisationsstrukturen (zersplitterte 

Zuständigkeiten) vereiteln integrative Handlungsstrategien, so dass die 

Gewässereingriffe genauso wie Gegenmaßnahmen regelrecht zerstückelt bleiben.  

Hand in Hand läuft so gut wie nichts! 

punktuelle Belastungen 

Hochwasser-  

und Dürregefahr 



                 Art. 44 BayWG,   

                 Grundsätze für den   

                 Schutz vor     

                 Hochwasser und Dürre:  

(1) Zur Minderung von Hochwasser- 

und Dürregefahren sollen Staat und 

Gemeinden im Rahmen ihrer 

Aufgaben auf 

1. Erhalt oder Wiederherstellung der 

Versickerungsfähigkeit der Böden, 

2. dezentrale Versickerung von 

Niederschlagswasser, 

3. Maßnahmen zur natürlichen 

Wasserrückhaltung und zur 

Wasserspeicherung hinwirken. 

Wasserspeicher sind so zu 

bewirtschaften, dass Hochwasser- 

und Dürregefahren gemindert 

werden. 

Über das Schutzgut „Umwelt“  lässt HWRM-RL und WRRL als die zwei wesentlichen Stützen 
einer integrierten Gewässerbewirtschaftung der natürliche Wasserrückhalt zusammenwachsen,       
da nicht bauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und/oder Verminderung des 
Hochwasserrisikos nach HWRM-RL im Vordergrund stehen.   

Risikomanagement ist mehr als technischer Hochwasserschutz! 
 

Für  ein effektives Hochwasserrisikomanagement müssen                                                                                                               

alle Handlungsfelder funktionieren, auch  

der natürliche Wasserrückhalt im Gebiet!  

→ Defizite lassen sich weder im örtlichen Ereigniskreislauf wegbaggern oder wegpumpen noch  

     im überörtlichen Ereigniskreislauf wegpoldern!  

Der natürliche Wasserrückhalt ist derzeit die Säule, die so gut wie nicht existent ist! 

Dies steht einer flächendeckenden Abflussbeschleunigung gleich, welche nach der „Worst-Case“-Theorie 

gemäß WRRL mit so gut wie überall ökologisch schlecht gleichbedeutend ist!  

In einem Konzept aus Vorsorge und Bewältigung 

muss eine Fülle verschiedener Maßnahmen im 

Gesamtsystem sowohl nach WRRL als nach 

HWRM-RL gesetzt werden.  



 
Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie dürfen urbane 

Gewässer über den Faktor der 

Abflussbeschleunigung die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes nicht einschränken.  

 

Bei Niederschlagswassereinleitungen kommt dem 

hydraulischen Stress für die 

Fließgewässerorganismen extreme Bedeutung zu.  

 

Häufige, plötzliche hydraulische Belastungen 

beeinflussen die Lebensgemeinschaften. 

 

Refugien im Gewässer sind selten. Dies verstärkt 

die Katastrophendrift, die durch erhöhte 

Sohlschubspannungen hervorgerufen wird. Durch 

die Umlagerung der Gewässersohle wird die Drift 

noch verstärkt. Bis zu 80 % der Populationen 

können verloren gehen. 

 

Auswirkungen treten in Einzugsgebieten auf, die zu 

mehr als zwei bis fünf Prozent versiegelt sind.  

 

Durch versiegelte Gebiete wird die 

Abflusskonzentration verkürzt. Der Abflusspeak 

kann dadurch verfünffacht werden; dies erhöht    

auch die Beschleunigung im Gewässer, wodurch 

Organismen verdriftet werden können.  
 

Universität Freiburg: www.hydrology.uni-

freiburg.de/abschluss/Casper_D_2002_DA.pdf 

 

 

Die Abflussbeschleunigung als K.O. Kriterium sowohl nach WRRL als auch nach HWRM-RL  
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Die Pflicht zur Abschwächung des Hochwassers in 

den potenziellen Hochwasserentstehungsgebieten 

fällt nach wie vor dem Bagger  und damit  

beschleunigten Ableitungen zum Opfer! 

http://www.hydrology.uni-freiburg.de/abschluss/Casper_D_2002_DA.pdf
http://www.hydrology.uni-freiburg.de/abschluss/Casper_D_2002_DA.pdf
http://www.hydrology.uni-freiburg.de/abschluss/Casper_D_2002_DA.pdf


Für Fließgewässer werden in Artikel 4 der EU-

Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) Umweltziele 

vorgegeben und die Einhaltung ökologischer 

Qualitätsstandards gefordert. 

 

Zielvorgabe ist ein guter ökologischer und 

chemischer Zustand, wobei geringe 

anthropogene Abweichungen bei der Festlegung 

der Zielwerte generell zulässig sind. Um eine 

angemessene Güte im Gewässer zu 

gewährleisten, sind auch Maßnahmen in Bezug 

auf die Wassermenge zu ergreifen. Hier ist die 

Hydrologie (Wasserhaushalt) als „harter Faktor“ 

benannt.  

 

Ein sehr guter ökologischer Zustand hinsichtlich 

der Abflussdynamik von Fließgewässern wird als 

die „Menge und Dynamik der Strömung und die 

sich daraus ergebende Verbindung zum 

Grundwasser...“ definiert, die “vollständig oder 

nahezu den Bedingungen bei Abwesenheit 

störender Einflüsse“ entsprechen. Die 

Abflussdynamik - sowohl hinsichtlich der 

Quantität als auch des zeitlichen Aspekts - ist die 

zentrale Steuergröße, die alle weiteren 

Standortbedingungen beeinflusst. Die 

ökologische Funktionsfähigkeit der 

Fließgewässer wird von diesen Vorgaben 

entscheidend geprägt.  

 

Hydrologische Zielgrößen orientieren sich an den 

Veränderungen der Abflusswelle infolge von 

Niederschlagswassereinleitungen. 

 
Deutsche Hydrologische Gesellschaft – DHG  

www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemess

ungskriterien.pdf 

 

 

 

 

Abflussbeschleunigung nach WRRL versus Abflussbeschleunigung nach HWRM-RL  

Der WHG-Leitnormgehalt (§1a Abs. 2 WHG 1996, 
§ 5 Abs.1 Nr. 4 WHG 2010) postuliert als schwer-
wiegendes Hochwasserrisiko die Beschleunigung 
und Vergrößerung des Wasserabflusses! 

Beschleunigungen des Wellenablaufs durch den Verlust 
von Rückhaltevolumen jeglicher Form haben ab der 
Eingriffsstelle weiträumige Auswirkungen auf alle 
unterliegenden Gewässer. Sie werden zwar längs der 
Flussachse abgeschwächt, überlagern sich jedoch mit 
allen stromab folgenden Beschleunigungseffekten, 
weshalb für jeden Volumenverlust ein Ausgleich in 
unmittelbarer Umgebung (falls möglich) zu fordern ist, 
der die ursprüngliche Speicherdynamik wieder herstellt. 
Stichwort: ausgeglichener Niederschlags-
Abflusshaushalt  gem. § 1 BNatSchG  

http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf
http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf
http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf
http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf
http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf
http://www.dhydrog.de/wp.../02/Beschreibung_AK_Bemessungskriterien.pdf


Hochwasser nach dem Kreislauf des Risikoansatzes   
An den Maßnahmenteilbereich (2. Säule 2020plus) natürlicher Rückhalt in den 

Hochwasserentstehungsgebieten zu stellende Anforderung der flächendeckenden 

Retentionsförderung im Hinterland der DONAU-Nebenflüsse und deren Zuflüsse wiederum 

(=Abfluss- und Speicherdynamik im Gesamt-FLUSS-System!) 

 

 

 

  
 
                 

 

Mit seiner Eigenschaft, Niederschlagswasser aufzunehmen und 

zeitlich verzögert über den Zwischenabfluss und das Grundwasser 

wieder abzugeben, trägt der Boden wesentlich dazu bei, dass sich 

Fließgewässer nicht im schnellen Wechsel von dünnen Rinnsalen zu 

reißenden Strömen verwandeln und umgekehrt [siehe „Die Rolle des 

Bodens im Wasserkreislauf“ Bayerisches Staatsministerium für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) und 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 2004] 

Juni 2013  

Die größte 

Katastrophe 

im Raum 

Deggendorf 

nach dem 

zweiten 

Weltkrieg!  

Donau idealisiert als „GewässerENDGefäß“ 

nach dem Abflussbahn- und 

Beschickungsprinzip 

Hinterland 



Anmerkung: Wenn beim Autofahren zu schnelles Fahren das evidente Restrisiko 

für einen Unfall ist, dann lässt sich dies hochwasserspezifisch als das zu schnelle 

Ableiten von Niederschlagswasser zum Ausdruck bringen, sprich in der 

Beschleunigung und Vergrößerung des Wasserabflusses als das anthropogen 

gravierendste Eingriffsmerkmal im Ereigniskreislauf Hochwasser.  

 

Über dieses Risikopotenzial besteht immenser Aufklärungs- und in Gestalt 

konzentrierter koordinierter Maßnahmen der wohl größte Besserungsbedarf ! 



 
  

Gemäß Art. 9 HWRM-RL treffen die Mitgliedstaaten 

angemessene Maßnahmen, um die 

Anwendung der HWRM-RL und WRRL miteinander 

zu koordinieren, wobei der Schwerpunkt 

auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz 

und des Informationsaustausches sowie 

zur Erzielung von Synergien und gemeinsamen 

Vorteilen im Hinblick auf die Umweltziele 

des Art. 4 WRRL zu legen ist. 

 

  



 

Seminar „Natürlicher Rückhalt im integrierten Hochwasserschutz“                      

12. November 2014 in Nürnberg © LfU / Referat 69 / Merz   

Klimawandel: überall  

bestehendes Risiko der 

Überschreitung des bordvollen 

Maßes bei jedem Fließgewässer! 



 Seminar „Natürlicher Rückhalt im integrierten Hochwasserschutz“  12. November 2014 in Nürnberg 

 © LfU / Referat 69 / Merz   

   

Ohne den nach geltendem (Gemeinschafts-) Recht geforderten konzentrierten, 

koordinierten Maßnahmen entsteht kein beträchtlicher Mehrwert, welcher gemäß 

WRRL und HWRM-RL das möglichst hohe Schutzniveau für die Umwelt sowohl 

beim Wasserqualitätsmamagent als auch Hochwasserrisikomanagement bringt!  



 
  



Beachte das ausdrückliche Verlangen des Gesetzgebers – außerhalb der Maßnahmenprogramme 

und Bewirtschaftungspläne – zu wirkungsvollem Management sowohl beim hydrologischen 

Extremereignis der Hochwassergefahr als auch der Dürregefahr (Art. 1 WRRL iVm Art. 44 BayWG) 

Stärkung der Widerstandsfähigkeit 

von Gemeinschaften gegen Dürren 

und Überschwemmungen 

→ zweigleisige Resilienz-Pflicht 

• Bislang selektive statt integrative 
Herangehensweisen in  
Untersuchung, Planung und 
Umsetzung, weil keine 
interkommunal vorgeschriebenen 
Handlungsstrategien 

• Fehlendes 
Einzugsgebietsmanagement für im 
Hinterland  entstehendes Hochwasser  

  

„Es genügt nicht, sich bei einem 

Hochwasser auf die Wasserwelle im 

Hauptstrom zu konzentrieren. Einem 

entstehenden Hochwasser sind bereits 

an den Quell- und Nebenflüssen im 

Einzugsgebiet eines größeren Flusses 

Retentionsräume zu bieten“  
https://www.umweltbundesamt.de/si

tes/default/files/medien/.../4290.pdf 

Für ein erfolgreiches 
Wasserressourcen- und 
HOCHWASSERFLÄCHEN-
MANAGEMENT, bei dem 
jeder zurückgehaltene 
Kubikmeter Wasser vor 
Ort sowohl ökologisch als 
auch hochwasserspezi-
fisch zählt (siehe Leit-
linien zukunftsweisender 
Hochwasserschutz LAWA 
vom August 1995), liegt 
die Entscheidung bei  
2056 politisch selbststän-
digen Gemeinden (317 
Städte, darunter 25 
kreisfreie Städte, 29 
Große Kreisstädte, 386 
Märkte und 1353 
sonstige Gemeinden) 
entweder - so wie bisher 
-  Wasser in kanalisierten 
Rinnen möglichst schnell 
an die Unteranlieger 
weiterzuleiten oder den 
Erhalt  und/oder die 
Wiederherstellung von 
Retentionsräumen für 
den Wasserrückhalt in 
der Fläche möglichst 
schnell  voranzubringen.  

Großer Fluss idealisiert als 
„GewässerENDGefäß“ nach dem 

Abflussbahn- und Beschickungsprinzip 
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https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/.../4290.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/.../4290.pdf


Hinterland 

Baukastenprinzip des 

integrativen Handelns nach 

WRRL und HWRM-RL 
  

  

Naturschutz, 

Gewässerschutz, 

Hochwasserschutz und 

Dürreschutz sind untrennbar. 

Synergien müssen 

konzeptionell angestrebt und 

ebenso ganzheitlich-integrativ 

genutzt werden!    

Von bislang überwiegend schlecht zu künftig überwiegend gut, 

wie kommen wir zu diesem Ziel? 
 

Das 15. Dialogforum zum Thema Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasser-

risikomanagementrichtlinie bestätigt im Ergebnis, dass es flächendeckend an 

ökosystematisch auf einander abgestimmten ganzheitlichen Handlungsstrategien, 

sprich an einem integrativen Wasserressourcenmanagement im Sinne beider RL-

Ziele nach dem Vorbild von WSM 300 (www.wsm300.de) durchgreifend mangelt. 

Da in größeren Gebieten die hydraulischen Belastungen nur noch eine 

untergeordnete Rolle spielen, wird, solange der Löwenanteil der Arbeit zur 

Umsetzung der beiden RL nicht auf die Ebene von Teileinzugsgebietes bis etwa 

300 Quadratkilometer herunter gebrochen wird, der gute ökologische Zustand nach 

WRRL genauso auf sich warten wie der im Einzugsgebiet (potenzielle 

Hochwasserentstehungsgebiete im Hinterland) anzustrebende natürliche Wasser-

rückhalt nach HWRM-RL. Da ein sehr guter ökologischer Zustand hinsichtlich der 

Abflussdynamik von Fließgewässern als die „Menge und Dynamik der Strömung 

und die sich daraus ergebende Verbindung zum Grundwasser...“ definiert wird, die 

“vollständig oder nahezu den Bedingungen bei Abwesenheit störender Einflüsse“ 

entsprechen, verbindet beide RL die sogenannte Abflussbeschleunigung als 

gemeinsame Zielgröße in den das Rückgrat der Gesamtbewirtschaftung bildenden 

kleineren Einzugsgebieten. Hieraus leitet sich die dezentrale Abfluss-

Entschleunigung als zentrale Steuerungsgröße zur Hochwasserminimierung nach 

HWRM-RL und zur Besserung der Gewässerökologie nach WRRL ab. (siehe 

Fortschreibung LAWA-Maßnahmenkatalog - WRRL, HWRMRL Stand: 23.08.2013, 

beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26./27. September 2013 in Tangermünde). 

Dessen einzig mögliche Realisierung mit einer jeweils passenden Gewässer- bzw. 

Einzugsgebietsbeiratsbildung sei hiermit angeregt.  

http://www.wsm300.de/

